
Satzunq der Stiftu q De Hun'nenhoff

§ I Name, Rechtsform, Sits

1. Die Stiftung führt den Namen Stiftung De Hun'nenhoff

3. Die Stiftung hat ihren Sik in 29640 Schneverdingen

4. Die Stiftung ist auf Dauer eingerichtet.

§ 2 Zweck der Stiftung

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb eines Gnadenhofes für

Tiere aller Arl. Die Stifrung darf ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten

Körperschaft oder einer juristischen Person des öfrentlichen Rechts zur VeMendung der

vorgenannten steuerbegijnstigten Zwecke zu vorgenannten steueöeglinstigtem Zweck

zuwenden.

§ 3 Gemeinnütrigkeit

1 Die Stifrung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts "Steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabeordnung.

2. Die Stiflung ist selbstlos tätig; sie verfolgt in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke

3. Mittel der Stiftung dürfen nur für die satsungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die

organmitglieder erhalten keine zuwendungen und Gewinnanteile aus [ritteln der Stiftung.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stifrung fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begilnstigt werden.

2. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

1. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes.



§ il Organ der Stiftung

§ 5 Anzahl, Berutung, Berufungszeit und Abberufung der itgliedor des Vorstands

1. Der Vorstand der Stiftung (§§ 86, 26 BGB) besteht aus bis zu 3 personen. Der erste Vorstand

wird von der Slifterin bestellt.

2. Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt auf eine Amtsdauer von 10 Jahren. Der Stifter
gehört dem Vorsiand auf Lebenszeit an. Eine Wieder- bzw. Neuwahl erfolgt durch Kooperation.

Ein Beschluss hierüber ist von dem stiftungsgründer und den zustifiern mit einfacher Mehrheit

zu fassen. Bei Stimmgleichheit entscheidet dje Stimme des Stifiungsgründers.

§ 6 Aufgaben des Vorstands

1. Der Vorstand hat für die dauernde und nachhattige Erfü ung des Stiftungszwecks zu sorgen. Er
führt die Geschäfte der Stiftung. Zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand einen
Wrtschaftsplan auizustellen.

2. Der Vorstand vertritt die Stifrung gerichflich und außergerichUjch durch zwei seiner Mitglieder

Die Stifterin ist einzelvertretungsbefugt und von den gestimmungen des s 
.181 BGB befreit.

3. Der Vorstand hat für den Beschluss eines jeden ceschäfrsjahres einen Jahresabachluss und

einen Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks zu erstellen.

§ 7 Satsungsänderungen, Zweckänderungen, Auflösung

1. Satzungsänderungen, die den Stifrungszweck nicht berühren, sind zulässig, wenn sie im

lnteresse der nachhaltigen Erfüllung des stifrungsz[,ecks nach dem stifterwillen erforderlich sind.

Sie bedürfen eines mit einer Mehrhejt von 2/3 aller ilitglieder gefassten Beschlusses des

Voßtands. Das Erfordernis der Genehmigung durch die Stiftungsaufsicht bleibt unberührt.

5. Die Stiftung kann ihre Aufgaben setbst oder durch Hilfspersonen (s 57 Abs. I S. 2 AO) erfü en.

Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stifrungszwecks Zweckbetriebe unterhalten.

Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand.



AO) erfüllen

n.

rtands

ite Vorständ

r Der Stifrer

(ooperation.

ler Mehrheit

u sorgen. Er

6tand einen

litglieder

schluss und

1

2. Anderungen des Zwecks, die Auflösung der Stifrung oder die Zusammen- oder Zulegung der

Stiftung mit oder zu einer anderen Stiftung sind zur zulässig, wenn die Erfüllung des

Stiftungszwecks unmöglich geworden ist oder angesichts wesentlicher Veränderungen der

Verhältnisse nicht mehr sinnvoll ist. Sie bedürfen der Zustimmung von 2/3 der l\ritglieder des

Vorstands. Das Erfordernis der Genehmigung durch die Stiftungsaufsicht bleibt unberührt.

3. Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steue.begünstigter Zwecke fällt das

Vermögen der Stiftung an den Deutsqher TleBchutzbund e, V., Bundesgeschäftsstelle, in der

Raste 10, 53129 Bonn, der es ausschließlich und unmittelbar für die Förderung des Tierschutzes

zu verwenden hat.

§ I Geschäftsiahr, Rechnungslegung

Das Geschäfrsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein

Rumpfgeschäftsjahr.

2. Der Vorstand hat die Einnahmen und Ausgaben der Stifrung aufzuzeichnen und die Belege zu

sammeln. Zum Ende eines jeden Geschäflsjahres sind die Aufstellungen über die Einnahmen

und Ausgaben der Stiftung und über ihr Vermögen sowie ein Bericht über die Erfüllung des

Stiftungszwecks zu fertigen und der Aufsichtsbehörde fünf Monate nach Abschluss des

Geschäft sjahres vozulegen.

§ I Stiftun$aufsicht, lnkrafürotsn

Die Stifrung unterliegt der Stiftungsaufsicht nach Maßgabe des Stiftungsgesetres des Landes

Niedersachsen. Diese Satzung tritt mit dem Tage der Anerkennung der Stifrung als rechtskräftig in

Krai.

§ 10 Annahme von Zustiftungen
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Die Stifrung ist berechtigt, Zuwendungen entgegenzunehmen, die dazu bestimmt sind, dem

Stiffungsvermögen zugeführt zu werden (Zustiffungen). Zustifrungen können auch aufdie Verfolgung

einzelner Zwecke der Stifrung beschränkt sein. Soweit Zustifrungen lediglich zur Verfolgung

bestimmter Stifrungs.rrecke erfolgen, sind sie salbst, ihre Surrogate sowie due aus ihnen oder ihren

Sun€aten ezielten Erträge in der Rechnungslegung der Stiftung gesonderl auszuweisen und

entsprechend zu verwenden. Einen Pflicht zur Annahme besteht nicht, der Vorstand entscheidet

hierüber.

befreit.



§ ll Neue Stiftungszwecke

Der Stiftungsvorstand kann beschließen, dass mit einer Zustiftung ein neuer Stiftungszweck in die

Satzung aufgenommen wird oder der bestehende Stiftungszweck erweitert wird. Der Beschluss darf

nur gefas8t werden, wenn der Stiftung verbindlich Zustiftungen zugesagt werden, die die nachhaltige

Erfüllung des neuen Stiftungszwecks im Sinne des § 80 Abs. 2 BGB gesichert erscheinen lassen. lm

Rahmen eines solchen Erweiterungsbeschlusses ist der Vorstand zu allen Satzungsänderungen

befugt, die den Erhalt der Stiflung als steuerbegünstigte Körperschafr gewährleisten.

§ l2 Mitgliedschatt des Zustitters im Vorstand

Ein Zustifter, der der Stiftung Vermögenswerte von mehr als 1.000.000,00 € zuwendet, hat Anspruch

aufAufnahme in den Vorstand. Nach erstmaliger Bestellung richtet sich seine weitere Rechtsstellung

nach den für alle Mitglieder des Vorstands geltenden Beslimmungen. Erfolgt die Zuwendung durch

Sachwerte, hat die Bewertung durch einen gemeinsam von Stifrung und Zustifrer zu benennenden

Gutachter vor Annahme der Zustittung und Aufnahme des Zustifters in den Vorstand zu erfolgen.

§ l3 Mitgliedschaft des Zustifters in der Stifterversammlung

Jeder Zustifter hat Anspruch auf Mitgliedschafr in der Stiftungsversammlung. Die Mitgliedschafl

erlischt durch Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand, durch Tod oder mit Vollendung des '100.

Lebensjahres.

Die Versammlung wird vom Stiftungsvorstand einmaljährlich berufen

Die Befugnisse beschränken sich auf das in § 14 enthaltene Vorschlagsrecht.

§ l4 Rechte des Zustifters

Jeder Zustifrer hat das Recht, dem Vorstand zu Beginn des Geschäfrsjahres Vorschläge über die

Verwendung der aus seiner Zustifrung eMirtschafteten l\rittel zu machen. Die Vorschläge sind

schrifrlich bis zum 1. Februar eines jeden Jahres einzureichen. Werden sie nicht eingereicht,

entscheidet der Vorstand über die l\,ilittelveMendung in eigener Verantwortung. Liegen fristgerecht

eingereichte Vorschläge vor, ist der Vorstand an diese gebunden, sofern sie sich im Rahmen der

StiftungssaEung halten und nicht den stifrungs- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Normen

widersprechen.


